
 

STADT PFULLINGEN 
Landkreis Reutlingen 

 

Lust auf die Pfullinger Badewelten? 

Die Pfullinger Wasserwelten bieten Badespaß für die ganze Familie. Mit seinem 
modern sanierten Schönbergbad (Freibad) im Grünen und dem familien-

freundlichen Echazbad (Hallenbad) können verschiedene Angebote für Jung und 

Alt genutzt werden. Umfangreiche Freizeitangebote, neueste Technik, ein 

Warmsprudlerbecken und gastronomische Angebote runden das attraktive 

Angebot der Pfullinger Bäder ab. 

 

Für unser Hallenbad suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Reinigungskraft (m/w/d) 
Beschäftigungsumfang 100% 

 
Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere: 

 
 die Reinigung der sanitären Anlagen, der Garderoben sowie der 

Umkleidebereiche.  

 Zudem erläutern Sie bei Bedarf den Badegästen die Funktion des 
Kartenautomaten oder helfen als Servicekraft an der Kasse aus  

 
Für diese Aufgabe suchen wir eine engagierte Kraft, möglichst mit 
entsprechender einschlägiger Berufserfahrung. Flexibilität und die Bereitschaft 

zur Übernahme von Schichtdienst und Wochenendarbeit wird vorausgesetzt. 
Zudem müssen Sie die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen. 

 
Was bieten wir Ihnen?  
 

 einen interessanten und anspruchsvollen Arbeitsplatz mit 

 einer abwechslungsreichen Tätigkeit,  
 leistungsgerechte Vergütung nach Entgeltgruppe 2 TVöD 

 
Für Ihre Fragen stehen Ihnen die Leiterin des Hauptamtes Frau Katja Anton-
Kalbfell unter 07121/7030-1000 oder der Leiter der städtischen Bäder Herr 

Lennart-Class Kerkhoff unter 07121/704424 zur Verfügung.  
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann richten Sie Ihre E-Mail Bewerbung  
(zusammengefasst in einer Datei im Format PDF oder docx) bitte bis spätestens  
03.03.2019 an karriere@pfullingen.de oder schriftlich an die Stadt Pfullingen,  

Marktplatz 5, 72793 Pfullingen. Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen nur 
als unbeglaubigte Kopien ein und verwenden Sie keine Bewerbungsmappen. Wir 

werden die Unterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens nicht 
zurücksenden, sondern unter Beachtung des Datenschutzes vernichten. 
 

 


